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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.2001

Norm

EO §213 V

Rechtssatz

Über einen im Verteilungsverfahren erhobenen Widerspruch ist keine gesonderte Sachentscheidung zu tre2en. Die in

einem besonderen Punkt des Verteilungsbeschlusses über5üssigerweise dennoch gefällte Sachentscheidung über

einen Widerspruch ist nicht gesondert anfechtbar.
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